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Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 


§ 1 Firma, Sitz 


Die im Jahre 1916 gegründete Aktiengesellschaft führt die Firma Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in München. 


§ 2 Gegenstand des Unternehmens 


(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Motoren und damit 
ausgestatteten Fahrzeugen, deren Zubehör sowie von Erzeugnissen der Maschinen- und 
Metallindustrie und die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten 
Gegenständen im Zusammenhang stehen. 


(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des 
Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb oder zur 
Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, 
zur Errichtung, zum Erwerb und zur Beteiligung an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss 
von Unternehmens- und ähnlichen Verträgen. 


§ 3 Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. 


§ 4 Bekanntmachungen, Gerichtsstand 


(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich zulässig, im 
elektronischen Bundesanzeiger. 


(2) Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär 
für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen dem ordentlichen Gerichtsstand 
der Gesellschaft. 
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Zweiter Abschnitt 
Grundkapital und Aktien 


§ 5 Grundkapital 


(1) 1Das Grundkapital beträgt 638.716.075 €. 2Es ist eingeteilt in 579.795.667 Stammaktien im 
Nennbetrag von 1 € und 58.920.408 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 €. 
3Die Aktien lauten auf den Inhaber. 


(2) 1Den Vorzugsaktien ohne Stimmrecht stehen bei der Verteilung des Bilanzgewinns die in 
§ 24 der Satzung bestimmten Vorrechte zu. 2Die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien, die bei der 
Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den jeweils bestehenden 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen, bleibt gemäß § 141 Abs. 2 Satz 2 
AktG vorbehalten. 


(3) Im Falle der Kapitalerhöhung lauten die neuen Aktien auf den Inhaber; Vorzugsaktien können 
auf den Namen der Aktionäre ausgestellt werden. 


(4) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. 


(5) 1Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Mai 
2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 282.625 € gegen Bareinlagen 
durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bisher ausgegebenen 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen, zu erhöhen. 2Die Ermächtigung kann auch 
mehrmals in Teilen ausgenutzt werden. 3Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 4Die 
neuen Aktien dürfen nur zur Begebung von Mitarbeiteraktien an Personen verwendet werden, die 
in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen. 5Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2019). 


§ 6 Form der Aktienurkunden 


1Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteilscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats fest. 2Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.
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Dritter Abschnitt 


Vorstand  


§ 7 Zusammensetzung des Vorstands 


(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehr Personen. 


(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss 
der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso 
die Ernennung eines Mitglieds des Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden. 


(3) Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und die Kündigung der 
Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder einem Aufsichtsratsausschuss übertragen. 


§ 8 Geschäftsführung, Beschlussfassung und Geschäftsordnung des Vorstands  


(1) 1Die Vorstandsmitglieder sind nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. 2Die 
Geschäftsordnung des Vorstands kann Abweichendes bestimmen. 


(2) 1Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 2Ist ein 
Vorstandsvorsitzender ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag. 


(3) Der Vorstand gibt sich einstimmig seine eigene Geschäftsordnung und regelt die 
Geschäftsverteilung unter Berücksichtigung der Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder. 


§ 9 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft  


Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
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Vierter Abschnitt 
Aufsichtsrat  


§ 10  Zusammensetzung des Aufsichtsrats 


(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern, und zwar aus zehn Mitgliedern, die von der 
Hauptversammlung gewählt werden, und zehn Mitgliedern, deren Wahl sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz richtet. 


(2) 1Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 
Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die 
Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 2Das 
Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 


(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund jederzeit 
niederlegen. 


§ 11 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 


(1) 1Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen 
Stellvertreter. 2Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtszeit des gewählten Aufsichtsratsmitglieds. 
3Wenn einer von diesen während seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, so ist 
unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen. 


(2) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegenheiten 
verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren 
älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 


(3) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere den Gerichten und 
Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung 
dessen Stellvertreter. 


§ 12 Geschäftsordnung, Ausschüsse, Beiräte 


(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 


(2) 1Der Aufsichtsrat bildet einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes. 
2Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und 
Befugnisse festsetzen. 3Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugnisse übertragen 
werden. 


(3) 1Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschusses und 
ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung 
über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der 
Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 2§ 108 Abs. 3 des Aktiengesetzes ist auch auf die 
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. 
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(4) 1Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der 
Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. 2Sie können zu ihren Sitzungen 
Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 


(5) § 11 Ziff. 3 gilt für Ausschüsse entsprechend. 


(6) 1Der Aufsichtsrat kann für besondere Zwecke Beiräte berufen, deren Mitglieder nicht dem 
Aufsichtsrat anzugehören brauchen. 2Er kann für solche Beiräte eine Geschäftsordnung erlassen 
und die Vergütung für ihre Mitglieder festsetzen. 


§ 13 Sitzungen des Aufsichtsrats 


(1) 1Die Einberufung der Aufsichtsratssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden oder im Fall 
seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter; sie kann schriftlich, fernmündlich, durch Telefax 
oder mittels elektronischer Medien vorgenommen werden. 2Die Einladung soll unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen erfolgen und die einzelnen Punkte der Tagesordnung angeben. 3In 
dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden. 4Der Vorsitzende kann eine 
einberufene Sitzung vor der Eröffnung vertagen. 


(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung dessen 
Stellvertreter. 


§ 14 Beschlussfassungen des Aufsichtsrats 


(1) 1Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen 
Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 
bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 2Die Beschlussfassung über einen Gegenstand 
der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein 
anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind. 


(2) 1Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 2Dies gilt auch für Wahlen. 3Die Art der Abstimmung bestimmt der 
Vorsitzende. 4Beantragt jedoch ein Mitglied des Aufsichtsrats geheime Abstimmung, so ist 
geheim abzustimmen. 


(3) 1Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, wenn 
die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. 2Bei einer erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand hat der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei 
Stimmen. 


(4) 1Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein 
anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. 2Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten 
Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. 3Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine 
Stimmabgabe per Telefax oder mittels elektronischer Medien. 4Eine nachträgliche Stimmabgabe 
ist zulässig, wenn der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter sie vor der 
Abstimmung in der Sitzung für alle abwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats binnen einer von 
ihm festzulegenden Frist gestattet hat. 
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(5) 1Nehmen an einer Beschlussfassung nicht die gleiche Anzahl Vertreter der Aktionäre und der 
Arbeitnehmer teil, so ist die Abstimmung über einen Verhandlungsgegenstand auf Verlangen von 
zwei Aufsichtsratsmitgliedern um höchstens vier Wochen zu vertagen, wenn nicht der 
Aufsichtsratsvorsitzende oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter gemäß Ziff. 6 für alle 
abwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats die nachträgliche Stimmabgabe gestattet. 2Eine erneute 
Vertagung des gleichen Gegenstandes ist nicht zulässig. 


(6) 1Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche, durch Telefax oder mittels 
elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter aus besonderen Gründen anordnet. 
2Solche Beschlüsse sind nachträglich durch Niederschrift zu bestätigen. 3Im Übrigen gelten 
vorstehende Bestimmungen entsprechend. 


(7) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach 
Kenntnisnahme des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 


§ 15 Niederschrift, Willenserklärungen des Aufsichtsrats,  
Fassungsänderungen der Satzung 


(1) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des § 13 Ziff. 8 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist. 


(2) Willenserklärungen des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse werden namens des 
Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter 
abgegeben. 


(3) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung 
betreffen.  


§ 16 Vergütung des Aufsichtsrats 


(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für das Geschäftsjahr (Vergütungsjahr) eine feste, nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 200.000 €. 


(2) 1Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache und jeder Stellvertreter des 
Vorsitzenden das Doppelte des sich aus Ziff. 1 ergebenden Betrags. 2Sofern der jeweilige 
Ausschuss an mindestens 3 Tagen des Geschäftsjahres zu einer Sitzung zusammengekommen 
ist, erhält jeder Vorsitzende eines Ausschusses des Aufsichtsrats das Doppelte, der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses das Zweieinviertelfache und jedes Mitglied eines Ausschusses des 
Aufsichtsrats das Eineinhalbfache, jedes Mitglied des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats 
das Doppelte des sich aus Ziff. 1 ergebenden Betrags. 3Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats 
mehrere nach Satz 1 oder 2 zusätzlich zu vergütende Funktionen ausübt, bemisst sich seine 
Vergütung ausschließlich nach der Funktion, die unter diesen am höchsten vergütet ist. 


(3) Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebende Vergütung eines Mitglieds des Aufsichtsrats, das nur 
während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört hat oder eine nach Ziff. 2 
Satz 1 oder 2 zusätzlich zu vergütende Funktion ausgeübt hat, reduziert sich zeitanteilig. 
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(4) 1Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats 
(Plenum), an der es teilgenommen hat, ein nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbares 
Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung. 2Mehrere Sitzungen am selben Tag werden nicht separat 
vergütet. 


(5) 1Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine angemessenen Auslagen. 2Die 
Gesellschaft kann die Mitglieder des Aufsichtsrats in den Versicherungsschutz einer auf Kosten 
der Gesellschaft unterhaltenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einbeziehen. 


(6) Diese Regelung ist erstmals für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr 
(Vergütungsjahr) anwendbar. 
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Fünfter Abschnitt 
Hauptversammlung  


§ 17 Ort, Format und Einberufung der Hauptversammlung 


(1) 1Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Niederlassung oder 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer Wertpapierbörse in Deutschland statt. 
2Sollten der Abhaltung der Hauptversammlung an diesen Orten Schwierigkeiten begegnen, so 
kann sie an einen anderen Ort einberufen werden. 3Der Ort der Hauptversammlung ist in der 
Einladung anzugeben. 4Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters 
auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden, und zwar auch in der Weise, 
dass die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.  


(2) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Hauptversammlung). 2Diese Ermächtigung gilt für die Abhaltung von virtuellen 
Hauptversammlungen bis zum 31. Mai 2025. 


(3) Der Versammlungsleiter kann Mitgliedern des Aufsichtsrats ausnahmsweise die Teilnahme 
an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung gestatten, wenn die 
Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung für das betreffende Aufsichtsratsmitglied mit einer 
unangemessen langen Reisedauer, sonstigen Reiseerschwernissen oder gesundheitlichen 
Risiken verbunden wäre. 


(4) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vom 
Aufsichtsrat einberufen. 


(5) Die Einberufung muss unter Beachtung der gesetzlichen Mindestfrist vor dem letztmöglichen 
Anmeldetag im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht sein. 


§ 18 Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung 


(1) 1Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. 2Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
nachzuweisen. 3Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär erforderlich. 4Ein Nachweis 
des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG reicht aus. 


(2) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch 
ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben 
können. 2Der Vorstand ist auch ermächtigt, den Umfang und das Verfahren einer solchen 
Teilnahme und Rechtsausübung im Einzelnen festzulegen. 


(3) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation abgeben dürfen, ohne an der Hauptversammlung 
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teilzunehmen (Briefwahl). 2Der Vorstand ist auch ermächtigt, das Verfahren hierfür im Einzelnen 
festzulegen. 


(4) 1Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 2Der Vorstand ist 
ermächtigt, in der Einberufung Formerleichterungen für die Erteilung, den Widerruf einer 
Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sowie 
Einzelheiten zum Inhalt und Verfahren, einschließlich des Gebrauchs von Formularen vorzusehen. 
3§ 135 AktG bleibt unberührt. 


§ 19 Stimmrecht 


(1) 1Das Stimmrecht jeder Aktie entspricht ihrem Nennbetrag. 2Je 1 € Nennbetrag des bei der 
Abstimmung vertretenen Grundkapitals gewährt eine Stimme. 


(2) Falls Aktien nicht voll eingezahlt sind, beginnt das Stimmrecht mit der Leistung der 
gesetzlichen Mindesteinlage. 


§ 20 Vorsitz in der Hauptversammlung 


(1) 1Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 2Im Falle 
seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe 
wahrnimmt. 3Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, 
so leitet die Hauptversammlung ein von den Vertretern der Aktionäre im Aufsichtsrat gewähltes 
Aufsichtsratsmitglied. 


(2) 1Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der 
Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung. 2Der Vorsitzende kann das Frage und 
Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen begrenzen. 


§ 21 Mehrheiten für die Beschlussfassung 


(1) 1Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas 
Abweichendes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 2Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 3Soweit das Gesetz zur Beschlussfassung eine 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt in den 
gesetzlich zulässigen Fällen die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals. 


(2) 1Das Abstimmungsergebnis wird durch Zählen der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen 
festgestellt. 2Es kann auch durch Abzug der Ja oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen 
von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. 3Der 
Versammlungsleiter kann auch ein anderes Verfahren anordnen und weitere Einzelheiten der 
Abstimmung regeln. 


§ 22 Beschlussfassung bei Wahlen 


Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet eine Stichwahl 
zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. 
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Sechster Abschnitt 
Rechnungslegung und Gewinnverwendung 


§ 23 Geschäftsjahr 


Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 


§ 24 Rechnungslegung, ordentliche Hauptversammlung 


(1) 1In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene 
Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung und den Anhang (Jahresabschluss) 
sowie den Lagebericht aufzustellen und den Abschlussprüfern einzureichen. 2Diese Unterlagen 
sind unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts mit diesem sowie mit dem Vorschlag für 
den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem 
Aufsichtsrat vorzulegen. 


(2) 1Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand innerhalb eines Monats, nachdem ihm der 
Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 
zugegangen sind, seinen Bericht abzugeben. 2Geschieht dies nicht fristgemäß, so hat der 
Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von höchstens einem Monat zu setzen. 
3Wird der Aufsichtsratsbericht dem Vorstand auch vor Ablauf dieser weiteren Frist nicht zugeleitet, 
so gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. 


(3) 1Innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahres sind Jahresabschluss, 
Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns der ordentlichen Hauptversammlung vorzulegen. 2Diese beschließt über die 
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Verwendung des Bilanzgewinns (§ 24), die Wahl 
des Abschlussprüfers und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 
Jahresabschlusses. 


(4) 1Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand 
und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu 
überlassen. 2Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so sind sie auch zur 
Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses in die anderen 
Gewinnrücklagen ermächtigt. 


§ 25 Verwendung des Bilanzgewinns 


(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten 
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. 


(2) Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vorstand nach Ablauf des Geschäftsjahres auf 
den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag gemäß § 59 AktG an die Aktionäre zahlen. 


(3) Der Bilanzgewinn wird in nachstehender Reihenfolge verwendet: 


a) Zur Nachzahlung etwaiger Rückstände von Gewinnanteilen auf die Vorzugsaktien ohne 
Stimmrecht in der Reihenfolge ihrer Entstehung; 
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b) zur Zahlung eines Vorabgewinnanteils von 0,02 € je 1 € Nennwert auf die Vorzugsaktien 
ohne Stimmrecht; 


c) zur gleichmäßigen Zahlung etwaiger weiterer Gewinnanteile auf die Stamm- und 
Vorzugsaktien, soweit die Hauptversammlung keine andere Verwendung beschließt. 


§ 26 Berechnung der Gewinnverteilung 


(1) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden stets im Verhältnis der auf den Nennwert der Aktien 
geleisteten Einlagen und im Verhältnis der Zeit, die seit dem für die Leistung bestimmten 
Zeitpunkt verstrichen ist, verteilt. 


(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von § 60 AktG 
festgesetzt werden. 







Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft
80788 München
Telefon +49 89 382-0





		Allgemeine Bestimmungen

		§ 1 Firma, Sitz

		Die im Jahre 1916 gegründete Aktiengesellschaft führt die Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in München.



		§ 2 Gegenstand des Unternehmens

		(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Motoren und damit ausgestatteten Fahrzeugen, deren Zubehör sowie von Erzeugnissen der Maschinen- und Metallindustrie und die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenan...

		(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb oder zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassung...



		§ 3 Organe der Gesellschaft

		Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung.



		§ 4 Bekanntmachungen, Gerichtsstand

		(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich zulässig, im elektronischen Bundesanzeiger.

		(2) Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft.





		Grundkapital und Aktien

		§ 5 Grundkapital

		(1) 1Das Grundkapital beträgt 638.716.075 €. 2Es ist eingeteilt in 579.795.667 Stammaktien im Nennbetrag von 1 € und 58.920.408 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 €. 3Die Aktien lauten auf den Inhaber.

		(2) 1Den Vorzugsaktien ohne Stimmrecht stehen bei der Verteilung des Bilanzgewinns die in § 24 der Satzung bestimmten Vorrechte zu. 2Die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den jeweils bes...

		(3) Im Falle der Kapitalerhöhung lauten die neuen Aktien auf den Inhaber; Vorzugsaktien können auf den Namen der Aktionäre ausgestellt werden.

		(4) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen.

		(5) 1Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 282.625 € gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bisher aus...



		§ 6 Form der Aktienurkunden

		1Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteilscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 2Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.





		Vorstand

		§ 7 Zusammensetzung des Vorstands

		(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehr Personen.

		(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglieds des Vorstands zum Vorstandsvorsitz...

		(3) Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und die Kündigung der Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder einem Aufsichtsratsausschuss übertragen.



		§ 8 Geschäftsführung, Beschlussfassung und Geschäftsordnung des Vorstands

		(1) 1Die Vorstandsmitglieder sind nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. 2Die Geschäftsordnung des Vorstands kann Abweichendes bestimmen.

		(2) 1Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 2Ist ein Vorstandsvorsitzender ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag.

		(3) Der Vorstand gibt sich einstimmig seine eigene Geschäftsordnung und regelt die Geschäftsverteilung unter Berücksichtigung der Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder.



		§ 9 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft

		Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.





		Aufsichtsrat

		§ 10  Zusammensetzung des Aufsichtsrats

		(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern, und zwar aus zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und zehn Mitgliedern, deren Wahl sich nach dem Mitbestimmungsgesetz richtet.

		(2) 1Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversam...

		(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund jederzeit niederlegen.



		§ 11 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

		(1) 1Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. 2Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtszeit des gewählten Aufsichtsratsmitglieds. 3Wenn einer von diesen während seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat a...

		(2) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegenheiten verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen.

		(3) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere den Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter.



		§ 12 Geschäftsordnung, Ausschüsse, Beiräte

		(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

		(2) 1Der Aufsichtsrat bildet einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes. 2Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. 3Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugni...

		(3) 1Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschusses und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat bei einer erneu...

		(4) 1Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. 2Sie können zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen.

		(5) § 11 Ziff. 3 gilt für Ausschüsse entsprechend.

		(6) 1Der Aufsichtsrat kann für besondere Zwecke Beiräte berufen, deren Mitglieder nicht dem Aufsichtsrat anzugehören brauchen. 2Er kann für solche Beiräte eine Geschäftsordnung erlassen und die Vergütung für ihre Mitglieder festsetzen.



		§ 13 Sitzungen des Aufsichtsrats

		(1) 1Die Einberufung der Aufsichtsratssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter; sie kann schriftlich, fernmündlich, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien vorgenommen werden. 2Die ...

		(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter.



		§ 14 Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

		(1) 1Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 2Die Besch...

		(2) 1Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 2Dies gilt auch für Wahlen. 3Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 4Beantragt jedoch ein Mitglied des Aufsichtsrats geheime Abstimmung,...

		(3) 1Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. 2Bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand hat der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn auch sie Stim...

		(4) 1Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. 2Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. 3Als schriftliche Stimmabgabe gi...

		(5) 1Nehmen an einer Beschlussfassung nicht die gleiche Anzahl Vertreter der Aktionäre und der Arbeitnehmer teil, so ist die Abstimmung über einen Verhandlungsgegenstand auf Verlangen von zwei Aufsichtsratsmitgliedern um höchstens vier Wochen zu verta...

		(6) 1Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter aus besond...

		(7) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden.



		§ 15 Niederschrift, Willenserklärungen des Aufsichtsrats,  Fassungsänderungen der Satzung

		(1) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des § 13 Ziff. 8 durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist.

		(2) Willenserklärungen des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter abgegeben.

		(3) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.



		§ 16 Vergütung des Aufsichtsrats

		(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für das Geschäftsjahr (Vergütungsjahr) eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 200.000 €.

		(2) 1Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache und jeder Stellvertreter des Vorsitzenden das Doppelte des sich aus Ziff. 1 ergebenden Betrags. 2Sofern der jeweilige Ausschuss an mindestens 3 Tagen des Geschäftsjahres zu einer Sitzung zusa...

		(3) Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebende Vergütung eines Mitglieds des Aufsichtsrats, das nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört hat oder eine nach Ziff. 2 Satz 1 oder 2 zusätzlich zu vergütende Funktion ausgeübt hat, re...

		(4) 1Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats (Plenum), an der es teilgenommen hat, ein nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbares Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung. 2Mehrere Sitzungen am selben Tag w...

		(5) 1Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine angemessenen Auslagen. 2Die Gesellschaft kann die Mitglieder des Aufsichtsrats in den Versicherungsschutz einer auf Kosten der Gesellschaft unterhaltenen Vermögensschaden-Haftpflichtver...

		(6) Diese Regelung ist erstmals für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr (Vergütungsjahr) anwendbar.





		Hauptversammlung

		§ 17 Ort, Format und Einberufung der Hauptversammlung

		(1) 1Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Niederlassung oder Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer Wertpapierbörse in Deutschland statt. 2Sollten der Abhaltung der Hauptversammlung an diesen Orten Schwi...

		(2) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 2Diese Ermächtigung gilt für die Abhaltun...

		(3) Der Versammlungsleiter kann Mitgliedern des Aufsichtsrats ausnahmsweise die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung gestatten, wenn die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung für das betreffende Aufsichtsratsmitglie...

		(4) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vom Aufsichtsrat einberufen.

		(5) Die Einberufung muss unter Beachtung der gesetzlichen Mindestfrist vor dem letztmöglichen Anmeldetag im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht sein.



		§ 18 Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung

		(1) 1Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. 2Die Aktionäre habe...

		(2) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer K...

		(3) 1Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben dürfen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). 2Der Vorstand ist auch ermächtigt, das Verfahren ...

		(4) 1Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 2Der Vorstand ist ermächtigt, in der Einberufung Formerleichterungen für die Erteilung, den Widerruf einer Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaf...



		§ 19 Stimmrecht

		(1) 1Das Stimmrecht jeder Aktie entspricht ihrem Nennbetrag. 2Je 1 € Nennbetrag des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals gewährt eine Stimme.

		(2) Falls Aktien nicht voll eingezahlt sind, beginnt das Stimmrecht mit der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage.



		§ 20 Vorsitz in der Hauptversammlung

		(1) 1Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 2Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. 3Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem ...

		(2) 1Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung. 2Der Vorsitzende kann das Frage und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen begrenzen.



		§ 21 Mehrheiten für die Beschlussfassung

		(1) 1Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas Abweichendes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 2Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 3Soweit das Gesetz zur Beschlu...

		(2) 1Das Abstimmungsergebnis wird durch Zählen der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen festgestellt. 2Es kann auch durch Abzug der Ja oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden....



		§ 22 Beschlussfassung bei Wahlen

		Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben.





		Rechnungslegung und Gewinnverwendung

		§ 23 Geschäftsjahr

		Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.



		§ 24 Rechnungslegung, ordentliche Hauptversammlung

		(1) 1In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung und den Anhang (Jahresabschluss) sowie den Lagebericht aufzustellen und den Abschlussprüfern einzu...

		(2) 1Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand innerhalb eines Monats, nachdem ihm der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zugegangen sind, seinen Bericht abzugeben. 2Geschieht dies nicht fristgemäß, so hat ...

		(3) 1Innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahres sind Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns der ordentlichen Hauptversammlung vorzulegen. 2Diese beschließt üb...

		(4) 1Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. 2Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahres...



		§ 25 Verwendung des Bilanzgewinns

		(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

		(2) Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vorstand nach Ablauf des Geschäftsjahres auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag gemäß § 59 AktG an die Aktionäre zahlen.

		(3) Der Bilanzgewinn wird in nachstehender Reihenfolge verwendet:



		§ 26 Berechnung der Gewinnverteilung

		(1) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden stets im Verhältnis der auf den Nennwert der Aktien geleisteten Einlagen und im Verhältnis der Zeit, die seit dem für die Leistung bestimmten Zeitpunkt verstrichen ist, verteilt.

		(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von § 60 AktG festgesetzt werden.
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In dieser Geschäftsordnung wird zum Zweck der sprachlichen Vereinfachung für natürliche Personen das gene
rische Maskulinum verwendet. Inhaltlich erfasst diese Geschäftsordnung stets Personen aller geschlechtlichen 
Identitäten. 
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§ 1 Grundlagen der Geschäftsführung 


(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, 
der Satzung und dieser Geschäftsordnung sowie unter Berücksichtigung der Be
schlüsse des Aufsichtsrats über zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte. 


(2) 1Der Vorstand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und un
ternehmensinternen Richtlinien und Regelungen und wirkt auf deren Beachtung 
durch die Gesellschaft und ihre Konzernunternehmen hin (Compliance). 2Er sorgt 
für ein angemessenes Compliance ManagementSystem, ein Risikomanage
mentSystem, ein internes Kontrollsystem sowie ein Revisionssystem. 


(3) Der Vorstand beachtet die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex nach Maßgabe der Entsprechenserklärung in der jeweils gültigen Fassung. 


§ 2 Aufgaben des Vorstands  


(1) 1Der Vorstand in seiner Gesamtheit behandelt und entscheidet alle Angelegen
heiten von besonderer Bedeutung. 2Dazu gehören insbesondere: 


(2) Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung oder diese Geschäftsordnung 
eine Entscheidung durch den Gesamtvorstand vorsehen, insbesondere: 


a) Aufstellung des Jahres und Konzernabschlusses, des Lageberichts für die Ge
sellschaft und den Konzern sowie Erstellung von sonstigen periodischen 
Pflichtberichten 


b) Einberufung der Hauptversammlung und einer gesonderten Versammlung der 
Vorzugsaktionäre einschließlich der Vorschläge des Vorstands zur Beschluss
fassung und etwaiger Berichte des Vorstands 


c) Angelegenheiten, die dem Aufsichtsrat vorzulegen sind 


d) Änderungen dieser Geschäftsordnung sowie des Ressort und Geschäftsver
teilungsplans 


(3) Grundsätzliche Fragen der Unternehmensstrategie und planung sowie der Or
ganisation, insbesondere: 


a) Konzernstrategie, Produktportfolio, Nachhaltigkeitsstrategie 


b) Aufnahme, wesentliche Änderung und Aufgabe eines Geschäftszweigs  


c) Werkebelegung 


d) Jahresplanung und langfristige Unternehmensplanung sowie wesentliche  
Abweichungen von diesen 


e) Bewilligung von bedeutenden Investitionen sowie Durchführung von Investiti
onen, wenn dadurch das Gesamtvolumen der Jahresplanung überschritten 
oder von verabschiedeten Investitionsplänen wesentlich abgewichen wird 
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f) grundlegende technologische Festlegungen, z.B. Technologie Road Maps und 
FahrzeugBaukästen 


g) Verabschiedung der Fahrzeugprojektziele 


h) Grundsätze und allgemeine Anweisungen von besonderer Bedeutung für die 
Gesellschaft oder den Konzern 


(4) Bedeutende Maßnahmen der Konzernführung, insbesondere: 


a) Gründung, Erwerb und Aufgabe von Unternehmen, Erwerb und Aufgabe von 
Beteiligungen sowie Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen, so
weit diese jeweils nicht von untergeordneter wirtschaftlicher und strategischer 
Bedeutung sind 


b) Fragen der strategischen Führung der Tochter und Beteiligungsgesellschaf
ten, insbesondere Erlass von Rahmenrichtlinien, Festlegung der Grundsätze 
für die Besetzung der Aufsichts und Verwaltungsgremien (Boards), Verab
schiedung von Investitions und Finanzierungsmaßnahmen, die über den ge
wöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sowie Abschluss, Änderung und 
Beendigung von Unternehmensverträgen nach §§ 291 ff. AktG 


(5) Bedeutende Personalangelegenheiten, insbesondere: 


a) Grundsätze der Personalstrategie 


b) Erteilung und Widerruf von Generalvollmachten und Prokuren sowie Beförde
rung in Funktionen unmittelbar unterhalb der Vorstandsebene 


c) Positionierung und Maßnahmen bei Tarifauseinandersetzungen und Arbeits
kämpfen, soweit diese nicht von untergeordneter wirtschaftlicher und strategi
scher Bedeutung sind 


(6) Sonstige Maßnahmen von besonderer Bedeutung, insbesondere: 


a) Erwerb, Belastung, Veräußerung und Aufgabe von Grundstücken, dinglichen 
Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, soweit diese 
nicht von untergeordneter wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung sind 


b) Abschluss, wesentliche Änderung und Beendigung von Kooperationsverträ
gen sowie von Verträgen über geistiges Eigentum (z.B. technische Schutz
rechte, Marken, Design, Software, Knowhow), soweit diese nicht von unter
geordneter wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung sind 


c) Begebung von Anleihen und Übernahme langfristiger Verbindlichkeiten, so
weit diese über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb oder einen vom Vorstand 
festgelegten Rahmen hinausgehen 


d) Übernahme von Personalsicherheiten (z.B. Bürgschaften, Patronatserklärun
gen, Zahlungsgarantien), soweit diese über den gewöhnlichen Geschäftsbe
trieb hinausgehen 
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e) Gewährung von Darlehen, Krediten und Finanzierungshilfen (im für die Gesell
schaft rechtlich erlaubten Bereich), soweit diese über den gewöhnlichen Ge
schäftsbetrieb hinausgehen 


f) Abschluss, wesentliche Änderung und Beendigung von sonstigen bedeuten
den Verträgen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, ins
besondere mit Einzelpersonen oder mit von diesen kontrollierten Einrichtun
gen (z.B. außergewöhnliche Beraterverträge) 


(7) Sonstige Angelegenheiten, die ein Vorstandsmitglied dem Gesamtvorstand zur 
Entscheidung vorlegt. 


§ 3 Ressort und Geschäftsverteilung 


(1) 1Der Vorstand bildet zur Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten Ressorts 
und ordnet diese den einzelnen Mitgliedern zu. 2Die Mitglieder des Vorstands sind 
im Rahmen ihrer Ressortzuständigkeit einzeln zur Geschäftsführung befugt. 


(2) 1Die Verteilung der Ressorts und der Geschäftsbereiche auf die einzelnen Mitglie
der des Vorstands ergibt sich aus dem vom Vorstand aufgestellten Ressort und 
Geschäftsverteilungsplan in seiner jeweils gültigen Fassung. 2Über Änderungen 
des Ressort und Geschäftsverteilungsplans entscheidet der Vorstand durch ein
stimmigen Beschluss. 


(3) 1Jedes Vorstandsmitglied ist ausnahmsweise zur Einzelgeschäftsführung in An
gelegenheiten befugt, die dem Gesamtvorstand, einem Ausschuss oder einem 
anderen Vorstandsmitglied zugewiesen sind, wenn und soweit dies nach pflicht
gemäßem Ermessen zur Vermeidung unmittelbar drohender, schwerer Nachteile 
erforderlich ist. 2Der Gesamtvorstand ist über den Vorgang unverzüglich zu infor
mieren. 


(4) 1Der Vorstandsvorsitzende repräsentiert den Vorstand und die Gesellschaft ge
genüber der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber Behörden, Verbänden, Wirt
schaftsorganisationen und den Medien. 2Er kann diese Aufgaben für bestimmte 
Arten von Angelegenheiten oder im Einzelfall auf ein anderes Mitglied des Vor
stands übertragen. 


(5) Bestehen zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern unterschiedliche Auffassun
gen über die Abgrenzung der Ressorts, so ersucht der Vorstandsvorsitzende den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, eine abschließende Entscheidung herbeizuführen. 


§ 4 Gesamtverantwortung und Zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder 


(1) 1Die Mitglieder des Vorstands führen die Geschäfte in gemeinsamer Verantwor
tung. 2Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten den Vorstandsvorsitzen
den und die anderen Vorstandsmitglieder laufend über alle wesentlichen Angele
genheiten und Vorgänge aus ihren Ressorts. 3Die Mitglieder des Vorstands haben 
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gemeinsam alle für den Geschäftsverlauf wesentlichen Daten laufend zu verfol
gen, um jederzeit auf wünschenswerte Verbesserungen, die Abwendung drohen
der Nachteile oder zweckmäßige Änderungen durch Anrufung des Vorstands, Un
terrichtung des Vorstandsvorsitzenden oder sonst auf geeignete Weise hinwirken 
zu können.    


(2) 1Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands und seiner Zuständigkeit 
gemäß § 2, führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm zugewiesene Ressort ei
genverantwortlich. 2Jedes Mitglied des Vorstands ist verantwortlich für die Um
setzung der sein Ressort betreffenden Vorstandsbeschlüsse. 3Soweit Maßnah
men mehrere Ressorts betreffen, führen die jeweils ressortzuständigen Vor
standsmitglieder eine gemeinsame Entscheidung herbei. 4Soweit für bestimmte 
Aufgaben vom Vorstand ein ressortübergreifendes Projektmanagement einge
setzt wird, richtet sich die Verantwortung des Vorstands und der Vorstandsmit
glieder nach den im Einzelfall getroffenen Regelungen. 


(3) Unbeschadet der Zuweisung einzelner Geschäftsbereiche und der Verantwortung 
der Vorstandsmitglieder für die Qualität der Arbeitsergebnisse in ihren Ressorts 
und den Vorstandsausschüssen unterstützen alle Mitglieder des Vorstands die 
prozessorientierte und geschäftsbereichsübergreifende Ausrichtung aller Abläufe 
und leiten ihre Geschäftsbereiche im Gesamtinteresse des Unternehmens.  


(4) 1Bei Verhinderung des Vorstandsvorsitzenden nimmt das für das Ressort Finan
zen zuständige Vorstandsmitglied in Vertretung sämtliche Rechte und Pflichten 
des Vorstandsvorsitzenden aus dieser Geschäftsordnung wahr. 2Im Übrigen sol
len die Vorstandsmitglieder allgemeine oder einzelfallbezogene Regelungen zu 
ihrer wechselseitigen Stellvertretung vereinbaren. 


§ 5 Vorstandsausschüsse 


(1) 1Der Vorstand kann einen oder mehrere Ausschüsse bilden. 2Über Einrichtung, 
Zusammensetzung, Vorsitz, Übertragung oder Änderung von Aufgaben und Be
fugnissen sowie Auflösung eines Ausschusses entscheidet der Gesamtvorstand 
durch einstimmigen Beschluss. 3In Ausschüsse kann der Vorstand auch Vertreter 
der Fachbereiche entsenden. 4Diese haben beratende Funktion. 5Ein Stimmrecht 
steht ihnen nicht zu. 6Innerhalb dieses Rahmens regeln die Ausschüsse ihre Ar
beitsweise selbst. 


(2) 1Ausschüsse entscheiden innerhalb des übertragenen Aufgabengebiets selbst
ständig und anstelle des Vorstands. 2Eine Angelegenheit eines Ausschusses wird 
im Gesamtvorstand behandelt, wenn ein Vorstandsmitglied dies verlangt. 3Der 
Gesamtvorstand kann Entscheidungen eines Ausschusses jederzeit ändern oder 
aufheben. 


(3) 1Die Mitglieder eines Ausschusses berichten dem Gesamtvorstand regelmäßig 
über die Ausschussarbeit. 2Die Tagesordnung der Ausschusssitzungen wird an 
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alle Mitglieder des Vorstands versandt. 3Das Sitzungsprotokoll wird den Vor
standsmitgliedern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 


(4) Für Vorstandsausschüsse gilt § 6 dieser Geschäftsordnung entsprechend, sofern 
die Ausschüsse keine abweichenden Regelungen treffen. 


§ 6 Sitzungen und Beschlüsse 


(1) 1Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen. 2In der Regel 
werden zwei Sitzungstage im Monat anberaumt. 3Außerordentliche Sitzungen 
finden statt, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert.  


(2) 1Die Einberufung der Sitzungen soll unter Mitteilung der Tagesordnung so recht
zeitig erfolgen, dass ausreichend Gelegenheit besteht, sich mit den Gegenstän
den der Tagesordnung vertraut zu machen. 2Jedes Vorstandsmitglied hat das 
Recht, die Aufnahme bestimmter Punkte in die Tagesordnung zu verlangen. 3Vor
bereitende Unterlagen werden den Vorstandsmitgliedern in der Regel am vierten 
Arbeitstag vor der Sitzung zur Verfügung gestellt. 4Bei Eilbedürftigkeit oder Aktu
alisierungsbedarf können die Fristen verkürzt werden. 


(3) 1Der Vorstandsvorsitzende legt die Sitzungstermine und die Tagesordnung fest, 
beruft die Sitzungen ein und leitet sie. 2Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und Reihen
folge der Abstimmungen. 3Er kann bestimmen, dass Personen, die nicht dem Vor
stand angehören, zur Beratung zugezogen werden. 


(4) 1Sitzungen des Vorstands können auch in Form einer Telefon oder Videokonfe
renz abgehalten werden. 2Einzelne Vorstandsmitglieder können im Wege einer 
Telefon oder Videoübertragung zugeschaltet werden. 3Die Entscheidung über 
das Sitzungsformat liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Vorsitzenden. 


(5) 1In einer Sitzung ist der Vorstand beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen 
wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Vorstandsmitglie
der, die während der Sitzung telefonisch oder durch Bild und Tonübertragung 
zugeschaltet sind, gelten als anwesend. 3Abwesende Mitglieder können ihre 
Stimme schriftlich, per EMail, SMS oder Telefax zur Kenntnis des Vorstandsvor
sitzenden abgeben. 4Der Vorstandsvorsitzende kann weitere elektronische Kom
munikationsmittel zur Stimmabgabe zulassen. 5Die Vorstandsmitglieder sind un
verzüglich über die in ihrer Abwesenheit gefassten Beschlüsse zu unterrichten. 
6Über Angelegenheiten aus dem Ressort eines nur vorübergehend abwesenden 
Vorstandsmitglieds soll – außer in dringenden Fällen – nur mit seiner Zustimmung 
verhandelt und beschlossen werden. 


(6) 1Auf Veranlassung des Vorstandsvorsitzenden können Beschlüsse auch außer
halb von Sitzungen gefasst werden. 2Außerhalb einer Sitzung ist der Vorstand be
schlussfähig, wenn alle Mitglieder zur Teilnahme an der Beschlussfassung einge
laden wurden, kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht und 
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mehr als die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. 3Die 
Stimmabgabe kann schriftlich, per EMail, SMS, Telefax, Telefon, mittels Ton 
und Bildübertragung oder durch ein sonstiges vom Vorstandsvorsitzenden zuge
lassenes elektronisches Kommunikationsmittel erfolgen. 4Der Vorstandsvorsit
zende kann eine bestimmte Form der Stimmabgabe festlegen. 


(7) 1Beschlüsse des Vorstands sollen möglichst einstimmig gefasst werden. 2Ist Ein
stimmigkeit nicht zu erzielen, beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht durch Gesetz, Satzung oder diese Ge
schäftsordnung andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. 3Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 


(8) 1Über die Sitzungen wird ein Protokoll angefertigt, aus dem sich Ort und Tag der 
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und der Wortlaut 
der Beschlüsse ergeben. 2Das Protokoll wird vom Vorstandsvorsitzenden unter
zeichnet und allen Mitgliedern des Vorstands in Abschrift übermittelt. 3Das Proto
koll gilt als genehmigt, wenn kein Mitglied des Vorstands spätestens in der nächs
ten Sitzung widerspricht. 4Beschlüsse, die außerhalb von Sitzungen gefasst wor
den sind, werden in das Protokoll über die nächste Sitzung aufgenommen. 


(9) Die Vorstandsmitglieder unterrichten den Vorstandsvorsitzenden frühzeitig über 
die Nichtteilnahme an einer Sitzung und teilen den Verhinderungsgrund mit. 


§ 7 Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 


(1) 1Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die Zusammenarbeit der Vorstandsmit
glieder mit dem Aufsichtsrat und übernimmt die Federführung in der Kommuni
kation. 2Er sorgt für die gebotene Berichterstattung und holt die Zustimmung des 
Aufsichtsrats in den nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung oder Aufsichtsrats
beschluss vorgesehenen Fällen ein. 3Bei Erfüllung dieser Aufgaben wird der Vor
standsvorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt. 


(2) 1Der Vorstand berichtet an den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung, dieser Geschäftsordnung und der Geschäftsord
nung des Aufsichtsrats sowie auf Anforderung des Aufsichtsrats im Einzelfall. 
2Die Berichte des Vorstands haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und 
getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 3Die Berichterstattung hat so zu erfolgen, 
dass der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah, umfassend und in der Regel in Text
form über alle für die Gesellschaft oder den Konzern relevanten Fragen der Stra
tegie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanage
ments und der Compliance informiert ist. 4Der Vorstand hat dabei auf Abweichun
gen des Geschäftsverlaufs von den in den aufgestellten Plänen vereinbarten Zie
len unter Angabe von Gründen einzugehen. 


(3) 1Zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats hält der Vorstand, insbesondere der 
Vorstandsvorsitzende, regelmäßig Kontakt zum Aufsichtsratsvorsitzenden und 
berät mit ihm Fragen der Strategie, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des 
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Risikomanagements und der Compliance des Unternehmens. 2Über wichtige Er
eignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung 
des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unterrichtet der Vorstands
vorsitzende den Aufsichtsratsvorsitzenden unverzüglich mündlich oder in Text
form.  


§ 8 Interessenkonflikte, Vertraulichkeit, Nebentätigkeit 


(1) 1Die Mitglieder des Vorstands sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. 2Sie 
dürfen bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch 
Geschäftschancen für sich nutzen, die dem Unternehmen zustehen. 3Jedes Vor
standsmitglied ist verpflichtet, bestehende oder absehbare Interessenkonflikte 
unverzüglich dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstandsvorsitzenden of
fenzulegen und die anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren. 


(2) 1Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen ei
nerseits und einem Vorstandsmitglied oder ihm nahestehenden Personen oder 
Unternehmen im Sinne des IAS 24 andererseits finden grundsätzlich nur im or
dentlichen Geschäftsgang statt und haben marktüblichen Bedingungen zu ent
sprechen. 2Wesentliche Geschäfte oder Geschäfte zu individuellen Bedingungen 
mit einem Vorstandsmitglied oder ihm nahestehenden Personen oder Unterneh
men im Sinne des IAS 24, die nicht den Bedingungen entsprechen, die für außen
stehende Dritte oder Mitarbeiter gelten, bedürfen der Einwilligung des Aufsichts
rats. 3Wird dem Vorstandsmitglied bekannt, dass ihm nahestehende Personen 
oder Unternehmen im Sinne des IAS 24 derartige Geschäfte tätigen oder zu täti
gen beabsichtigen, hat das Vorstandsmitglied den Vorsitzenden des Aufsichts
rats unverzüglich hierüber zu informieren. 


(3) 1Jedes Mitglied des Vorstands ist verpflichtet, Stillschweigen über alle vertrauli
chen Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen 
Unternehmen, namentlich über Betriebs und Geschäftsgeheimnisse, zu bewah
ren. 2Dies gilt auch über die Beendigung des Amts als Vorstandsmitglied hinaus. 
3Bei Ablauf des Mandats sind alle zu diesem Zeitpunkt vertraulichen Unterlagen 
an den Vorstandsvorsitzenden zurückzugeben oder deren Vernichtung zu bestä
tigen. 4Die Vorstandsmitglieder stellen sicher, dass eingesetzte Hilfspersonen die 
Pflicht zur Verschwiegenheit in gleicher Weise beachten. 


(4) Die Übernahme von Nebentätigkeiten, insbesondere von Aufsichtsratsmandaten 
bei Unternehmen außerhalb des Konzerns, bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Aufsichtsrats (Personalausschuss). 
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